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Sie finden Antworten auf alle Fragen rund um das Berufsbild der Energieberater, die Anforde-
rungen, die Verfahren und die Leistungen der Energieberatung sowie weiterführende Themen, 
wie z.B. Energiemanagement, Kosten und Finanzierung der energetischen Verbesserung oder der 
energieeffiziente Betrieb von Gebäuden. Dieses Werk bietet Ihnen umfassende Erläuterungen, 
zahlreiche praktische Tipps und Arbeitshilfen.

Die Energieberatung ist heute zunehmend als ein Projekt begleitender Prozess zu sehen. Dem 
trägt die Gliederung der 2. Auflage des Handbuchs Rechnung: Teil A betrachtet der Reihe nach 
typische Leistungen von Energieberatern während eines Projektes und fügt Abschnitte über  
einige besondere Leistungen hinzu. Einige davon sind zwar eher dem Bereich der Bauwerks-
diagnostik oder der Planung als dem der Beratung oder des Nachweises zuzuordnen, dürfen  
aber nicht fehlen, da sie überwiegend und regelmäßig von Energieberatern erbracht werden  
und so in der allgemeinen Wahrnehmung zur Energieberatung gehören.

Der Teil B präsentiert weiterhin das Hintergrundwissen, das dem Energieberater bei seiner Arbeit 
hilft. Diese Kapitel waren gründlich zu aktualisieren; die Rahmenbedingungen in dieser Branche 
wandeln sich rasch.
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Ing. Gerd Hauser, Leitfaden für die Vor�Ort�Beratung bei Sanierungsvorhaben –
Auszüge

1.6 Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V., AMz�Bericht 008/2005: Wär�
meleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk im historischen Wandel

1.7 http://www.energieberater�denkmal.de/pdf/fortbildungsmodul_2011_12_
14.pdf

2. Gesetze und Vorschriften

a) EU�Normen

• EU�Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, 2002 / 91 EG vom
16.12.2002, ABl. EU L1/65

b) Bundesrecht

• Energieeinsparungsgesetz – Stand 04.07.2013 (EnEG)
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• Energieeinsparverordnung – Stand 18.12.2013 (EnEV)

• Erneuerbare�Energien�Gesetz – Stand 20.12.2012 (EEG)

• Erneuerbare�Energien�Wärmegesetz – Stand 22.12.2011 (EEWärmeG)

• Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – Stand 10.07.2013 (HOAI 2013)

• Kraft�Wärme�Koppelungsgesetz – Stand 07.08.2013 (KWK�Gesetz)

• Rechtsdienstleistungsgesetz – Stand 01.10.2013 (RDG)

• Energiedienstleistunggesetz – Stand 04.11.2010 (EDL�G)

c) Richtlinien und Bekanntmachungen

Sie finden die Vorschriften und die noch nicht veröffentlichten neuen Bekanntmachun�
gen zur EnEV 2014 nach ihrer Veröffentlichung unter
http://www.bundesanzeiger�verlag.de/Energieberatung.

• Richtlinie Vor�Ort�Beratung vom 11.06.2012

• Bekannmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte im Wohngebäudebe�
stand vom 30.07.09, BAnz vom 08.09.09, S. 3136

• Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohn�
gebäudebestand vom 30.07.09, BAnz vom 08.09.09, S. 3136

• Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichs�
werte im Nichtwohngebäudebestand vom 30.07.09, BAnz vom 08.09.09, S. 3136

• Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Nicht�
wohngebäudebestand vom 30.07.09, BAnz vom 08.09.09, S. 3136

3. Materialien / historische Fassungen

• Begründung zur Energieeinsparverordnung vom 18.12.2013

• Begründung zum EnEG vom 04.07.2013

• Energieeinsparverordnung – Stand 29.04.2009

• Energieeinsparverordnung – Stand 24.07.07

• Begründung zur Energieeinsparverordnung 2007

• Energieeinsparverordnung – Stand 16.11.01

• Begründung zur Energieeinsparverordnung 2009

• Energieeinsparungsgesetz 2009 – Stand 28.03.2009

• Begründung zum Energieeinsparungsgesetz (EnEG) 2009

• Energieeinsparungsgesetz – Stand 22.07.76

• Wärmeschutzverordnung – Stand 11.08.77

4. Bauministerkonferenz: Konferenz der für Städtebau, Bau� und Wohnungswesen
zuständigen Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU)

• Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz Auslegungsfragen zu Ener�
gieeinsparverordnung Teil 11

• Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz Auslegungsfragen zu Ener�
gieeinsparverordnung Teil1 2

• Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz Auslegungsfragen zu Ener�
gieeinsparverordnung Teil 13

• Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz Auslegungsfragen zu Ener�
gieeinsparverordnung Teil 14

• Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz Auslegungsfragen zu Ener�
gieeinsparverordnung Teil 15

• Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz Auslegungsfragen zu Ener�
gieeinsparverordnung Teil 16

• Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz Auslegungsfragen zu Ener�
gieeinsparverordnung Teil 17
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Ulrich Jung, Dipl.�Ing., Architekt

Geschäftsführer des DIMFA, Deutsches Institut für Facility Management GmbH,
Nürnberg. Zuvor war er Gründer und Vorstand der ArchiNea AG, München und In�
golstadt. Zu seinen Aufgaben zählen Beratungs�, Planungs�, Forschungs� und Prü�
fungsleistungen an energieeffizienten und nachhaltigen Gebäuden und Gebäude�
modernisierungen. Weiterhin leitet er zu diesem Themenfeld Lehrgänge, Seminare
und Schulungen.

ulrich.jung@difma.de

Autoren

Andrea Aichinger, Dipl.�Kfm., Steuerberaterin

Studium der Betriebswirtschaftslehre in Augsburg und München. Seit 2009 selbst�
ständige Steuerberaterin mit eigener Kanzlei, Dozentin im Bauzentrum München
und beim BLSV, Beiträge in der Zeitschrift „Bauen + Energie“.

aa@stb�aichinger.de

Wolfgang Bauer, Dipl.�Ing.

Diplomingenieur Maschinenbau, seit 2002 freiberuflich tätig als unabhängiger
Energieberater, BAFA�Zulassung, Schwerpunkte: Gebäudesanierung, Anlagentech�
nik, Solar; Beratungstätigkeit im Bauzentrum Poing und Bauzentrum Riem, Vor�
tragstätigkeit, Dozent für DIAA, Organisation und Betreuung von Bürger�Solaranla�
gen (30 Anlagen realisiert), Vorstandsmitglied im BAYERNenergie e.V. (bayer. Lan�
desverband im GIH).

ingbuero�bauer@t�online.de

Michael Beffart, Dipl.�Ing. Bauwesen, Master in Bauphysik und Heizungs� und Installa�
teurmeister

Seit 2009 Inhaber eines Ingenieurbüros für Schall� und Wärmeschutz, Energiebera�
tung, TGA Planung und Bauphysik, staatlich anerkannter Sachverständiger für
Schall� und Wärmeschutz IK NRW, ö.b.u.v. Sachverständiger für das Heizungs� und
Lüftungshandwerk HWK Münster, BAFA� und KfW�Anerkennung, EBM�Berater
KFW KMU, Schwerpunkte: Energiekonzepte Neubau und Bestand, TGA�Planung
von Wohn� und Geschäftsgebäuden, Private und gerichtliche Gutachten, Vorträge
und Weiterbildungsveranstaltungen rund um das Thema Gebäudeenergie.

office@beffart.de
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Michael Büchler, Dipl.�Ing., Architekt

Seit 1996 eigenes Architekturbüro; freier Sachverständiger für Schäden an Gebäu�
den; KfW�Energieberater Denkmal; KfW�KMU�Effizienzberater; Dozent für Bauphy�
sik an der Bayerischen Bauakademie; Arbeitsschwerpunkte: energetische Sanie�
rung, Denkmalschutz und kommunale Energieberatung, Bauphysik im Bereich
Wärme� und Feuchteschutz.

www.sommerkeller12.de

Carsten Burkhardt, Dipl.�Ing. (FH)

Seit 2008 freiberuflich tätig mit den Dienstleistungen Luftdichtheitsprüfung von Ge�
bäuden nach DIN EN 13829 bzw. „Blower�Door�Test“, Gebäudethermografie, ther�
mografische Überprüfung von Photovoltaikanlagen, Planung und Einregulierung
von Wohnungslüftungsanlagen, energetische Inspektion von Klimaanlagen gemäß
§ 12 EnEV, Energieberatung, Energiekonzepte für Sanierungen und Energieaus�
weise für Bestandsgebäude. Mitglied im VDI und in der Informations�Gemeinschaft
Passivhaus.

www.ibburkhardt.de

Jutta Deinbeck

Auditorin IRCA, Energiemanagementberaterin, Klimaschutzberaterin, Inhaberin des
Weiterbildungsinstitutes Q.Punkt, das seit 10 Jahren ein umfassendes Weiterbil�
dungsprogramm für Energieberater/innen und Energiemanager/innen aus Unter�
nehmen anbietet. Einführung von Energiemanagementsystemen in 25 bayerischen
Unternehmen verschiedenster Branchen.

www.qpunkt.de

Lutz Dorsch, Dipl.�Ing. (FH)

Seit 2007 Geschäftsführer der Dorsch und Hoffmann GmbH Institut für Energieeffi�
zienz (Erkrath). Davor führte er ein Ingenieurbüro in Bonn. Er ist staatlich anerkann�
ter Sachverständiger für Schall� und Wärmeschutz (IKBau NRW) und Autor verschie�
dener Fachbücher und �beiträge zu energiesparrechtlichen und bauphysikalischen
Themen. Das Institut beschäftigt sich im Segment Planen und Bewerten sowohl mit
der Erstellung von Energie�, Luftdichtheits� und Lüftungskonzepten für Neubauten
sowie Bestandssanierungen als auch mit der Durchführung von Ökobilanzierun�
gen.Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist der Wissenstransfer zu energiesparrechtlichen
Vorschriften, Themen der Bauphysik und der Energie� und Ressourceneffizienz in
Form von Schulungen, Lernwerkstätten und Vorträgen. Weiterhin ist er Lehrbeauf�
tragter an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Ehrenamtlich ist er als Spre�
cher des Ad�hoc�Arbeitskreises Energie der Ingenieurkammer�Bau NRW, als Mitini�
tiator des Kompetenznetzwerks DIN V 18559 sowie in Normenausschüssen zur
Energetischen Bewertung von Gebäuden und des Baulichen Wärmeschutzes im
Hochbau tätig.

post@i�f�ee.de
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Volker Drusche, Dr.�Ing. Architekt

Inhaber des Bau�Sachverständigenbüros projektRAUM in Weimar mit den Schwer�
punkten Gebäude�Energieeffizienz, Klimaschutzkonzepte und Immobilienbewer�
tung. Sachverständiger mit dena�, BAFA�, TAB/Thega� und KfW�KMU�Anerken�
nung, personenzertifiziert gemäß ISO/IEC EN 17024 EurASCert für Immobilienbe�
wertung. Promoviert zum Thema Einfluss energetischer Eigenschaften von
Gebäudehüllen auf den Immobiliensachwert an der Bauhaus Universität Weimar,
Dozent anerkannter Weiterbildungsinstitute. Herr Dr.�Ing. Drusche ist Verfasser des
Fachbuchs Energie�Synergie.

v.drusche@biag�sv.de

Norbert Endres, Stromsparberater

Staatlich geprüfter Umweltschutztechniker mit Schwerpunkt Energieberatung/
Energieeffizienz/Erneuerbare Energien und Umweltbetriebsprüfer/Auditor UBP/UA�
TÜV. Seit 1999 freiberuflich tätig als unabhängiger Energieberater mit Schwerpunkt
Stromeffizienz, ehrenamtlicher Stromsparberater im Bauzentrum München seit
2000 Dozent DIAA Akademie und Bauzentrum München, Mitglied im BAYERNener�
gie e.V./GIH�Bundesverband. Berufserfahrung in der produktneutralen Energiebera�
tung, mit der Erstellung von Ist�, Soll�, Wirtschaftlichkeitsanalysen für nachhaltige
Strom� und Wasser�Einspar�Maßnahmen. Aussteller von Energieausweisen für
Wohngebäude und BHKW�Planer. Kundenkreis: kirchliche sowie öffentliche Einrich�
tungen, das Dienstleistungsgewerbe und private Haushalte.

info@stromsparberatung.de

Felix Flesche, Dipl.�Kfm., Dipl.�Ing. (FH) Architekt, Dipl.�Sachverständiger für die Be�
wertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten
(DIA)

Tätigkeitsschwerpunkte als leitender Berater für Public�Private�Partnership(PPP�)�
Projekte, Bedarfsplanung, Machbarkeitsstudien und immobilienwirtschaftliche Fra�
gestellungen. Weitreichende nationale und internationale Erfahrungen im Bereich
Schulen, Hochschulen und gewerbliche Immobilien.

www.rheform.de

Cornelius Hartung, Rechtsanwalt

Fach� und Rechtsanwalt für Bau� und Architektenrecht, Berufserfahrung in Gebie�
ten des privaten Baurechts und im Bereich des Vergaberechts, Schwerpunkt: foren�
sische Tätigkeit bei den Baukammern des LG München I, den Bausenaten des OLG
München, den Vergabekammern und Vergabesenaten, seit 2001 Schlichtungsstelle
nach dem bayerischen Schlichtungsgesetz.

www.kainz�partner.de
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Hans�Dieter Hegner, MR Dipl.�Ing.

Er leitet in Berlin das Referat „Bauingenieurwesen, Nachhaltiges Bauen, Baufor�
schung“, das bisher im BMVBS angesiedelt war und seit Dezember 2013 im Bundes�
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ressortiert. Er be�
fasst sich seit vielen Jahren mit Fragen des energiesparenden Bauens, der entspre�
chenden Bauforschung und ist Mitverfasser bisheriger energiesparrechtlicher
Vorschriften und Normen. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher und �artikel, u. a.
„Energieausweise für die Praxis“, das in 3. Auflage im Bundesanzeiger Verlag er�
schienen ist.

Prof. Dr. rer. pol. Michaela Hellerforth

Expertin für Facility Management, Professorin für Facility Management an der FH
Gelsenkirchen, Geschäftsführerin eines mittelständischen Immobiliendienstleisters;
Autorin zahlreicher Fachbücher und Zeitschriftenartikel; Beratung und Training im
Bereich Facility� und Immobilienmanagement; Immobilienbewerter IfS; ehemaliges
Mitglied im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

mlhmk@aol.com

Jan Karwatzki, Dipl.�Ing., Architekt

Architekturstudium an der Universität Dortmund, zertifizierter Passivhausplaner und
Energieberater (BAFA, dena, KfW), Regionalpartner der Deutschen Energieagentur
(dena) zur Umsetzung und Qualitätssicherung von Modellprojekten in NRW, Beant�
wortung von Fachfragen zum Energieausweis und zur Energieeinsparverordnung im
Auftrag der dena, Ingenieurleistungen zur energetischen Optimierung von Neubau�
ten und Sanierungen, Referententätigkeit in Lehrgängen, Seminaren und Vortrags�
veranstaltungen zu den Themen Energieausweis, EnEV und DIN V 18599.

www.oekozentrum�nrw.de

Thomas Königstein, Dipl.�Ing. (FH), Energie&Bildung

Zimmermann, Bauingenieur, seit 1987 unabhängiger Energieberater mit der Ausar�
beitung von Energiekonzepten für Privathaushalte, Kommunen und KMU, dena Ef�
fizienzhaus�Experte, BAFA�Vor�Ort�Berater, Fachreferent für verschiedene Bildungs�
einrichtungen in Deutschland und Südtirol, Entwicklung und Durchführung eigener
Weiterbildungsangebote für Handwerker, Gebäude�Energieberater und Privatleute,
Lehrer an der Technikerschule Butzbach für das Fach Energieberatung, Verfasser
zahlreicher Fachbeiträge und Broschüren (u.a. „Strom effizient nutzen“), Buchautor
„Ratgeber energiesparendes Bauen“, Redakteur „Informationsdienst Bauen + Ener�
gie“.

www.energie�bildung.de

Florian Mayr, Dipl.�Ing., Architekt

Architekt Dipl.�Ing. (FH), Gebäudeenergieberater (HWK München), verantwortlicher
Sachverständiger nach § 2 ZVEnEV (BYAK), Energieberater BAFA, Autor, Dozent
DIAA�Akademie, LGA, ZWW Regensburg, Bauzentrum München, Mitglied im BAY�
ERNenergie e.V., bzw. GIH�Bundesverband, spezialisiert auf hochenergieeffiziente
Bauweise und Holzbau, Vorstandsmitglied der Energieagentur Regensburg e.V.

www.iaoe.de/buro/
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Markus Muthig

Er konnte 22 Jahre Berufserfahrung in der Baubranche sammeln. In der Zeit bis
2007 war er in der Bauleitung und als Geschäftsführer mehrerer Bauunternehmen
tätig. Seit 2008 ist er Geschäftsführer der ArchiNea GmbH und seit Juni 2012 Vor�
stand der ArchiNea AG. In dieser Tätigkeit ist Markus Muthig spezialisiert auf Vor�
träge im Bereich nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz in Wohn� und Gewerbebau�
ten, Sachverständigengutachten, Audit von nachhaltigen Gebäuden, KfW�Förder�
mittelberatungen, Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie
qualitätssichernde Baubegleitung von Bauvorhaben. Die ArchiNea AG in München
ist ein Ingenieur� und Sachverständigenbüro mit den Schwerpunkten energieeffizi�
ente Neubauten, energetische Modernisierung und regenerative Energien. Dabei
begleiten die Ingenieure und Sachverständigen die Immobilien und Vorhaben von
der ersten Beratung/Due Diligence�Prüfung von Bestandsgebäuden bzw. Grundla�
genermittlung bei Neubauten bis zum Verkauf. Im Bereich Projektsteuerung/Pro�
jektmanagement/Nachhaltigkeitszertifizierung ist Herr Muthig bei der dafür im
Jahre 2010 neu gegründeten Gesellschaft „green certificate“ in diesen Bereichen
tätig.

www.archinea.de

Alexander Nowak, Dipl.�Physiker, Dipl.�Wirtschaftsphysiker

Seit 17 Jahren selbstständiger Fachmann für Energiesparende Beleuchtung, in die�
ser Zeit mehrere Entwicklungen effizienter und energiesparender Produkte. Als Be�
rater in Contractingprojekten und Energiesparprojekten bundesweit tätig, Vortrags�
und Lehrtätigkeit für IHK und Fortbildungseinrichtungen. Geschäftsführer der Licht
Minus Strom GmbH in Deutschland und der Licht Minus Strom Österreich GmbH.
Aufsichtsratsvorsitzender der LANZ AG. Mitglied im Beirat der LiTG Nordbayern.

www.licht�minus�strom.de

www.licht�minus�strom.at

Ralph Petereit, Dipl.�Bauingenieur (FH)

Energieberater mit BAFA� und KfW�Anerkennung, Prüfsachverständiger der GZS für
energetische Gebäudebewertung. Seit 1998 bauvorlageberechtigter und Beraten�
der Ingenieur, Dozent und Prüfungsausschussmitglied für Gebäudeenergieberater
(HwK) in Hamburg. Inhaber eines Energieberatungs� und Bauplanungsbüros in
Schleswig�Holstein mit Schwerpunkt auf bauphysikalische Beratung und energeti�
sche Sanierung. Herr Petereit hat langjährige Erfahrung in der Prüfung von energeti�
schen Berechnungen, insbesondere Nichtwohngebäude. Mitverfasser der „Typolo�
gie und Bestand beheizter Nichtwohngebäude in Deutschland“ (Forschungspro�
gramm Zukunft Bau des BBSR).

www.ib�rp.de

Alexander Ruddat, Rechtsanwalt

Fachanwalt für Miet� und Wohnungseigentumsrecht, Tätigkeitsschwerpunkte sind
Vertragsrecht, Wohn� und Gewerbemietrecht und Grundstücksrecht. Kanzlei RA
Ruddat, Obernstr. 39–43, 28195 Bremen.

www.rae�muc.de
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Heiko Schiller, Dipl.�Ing.

Studium an der TU Dresden, Fachgebiet Technische Gebäudeausrüstung. Tätigkeit
im F+E�Bereich des Unternehmens ROM (heute IMTECH) als Leiter des klimatechni�
schen Labors und später der Projektierung Region Nord, Gründung des Büros schil�
ler engineering im Jahr 2000, Lehraufträge an der Hochschule Bremerhaven für das
Fach „Energetische Optimierung von Gebäuden“, Mitglied im Verein Deutscher In�
genieure (VDI), Mitglied im Fachinstitut Gebäudeklima e. V. (FGK), Mitarbeit in ver�
schiedenen Normungs� und Richtlinienausschüssen, u. a. DIN V 18599.

www.schiller�engineering.com

Thomas Seltmann

Unabhängiger Experte und Autor für Photovoltaik. Autor des Stiftung�Warentest�
Ratgebers „Photovoltaik – Solarstrom vom Dach“. Mitgründer und Beirat des Deut�
schen Solarbetreiber�Club e.V. (DSC). Elektrotechnische, kaufmännische und jour�
nalistische Ausbildung. Er beschäftigt sich seit zwanzig Jahren mit technischen, wirt�
schaftlichen und rechtlichen Fragen bei Solarstromanlagen – vom Steuerrecht bis
zur Stromlieferung. Er hält auch Vorträge und Seminare zu diesen Themen, u.a. für
die TÜV Rheinland Akademie.

www.photovoltaikratgeber.info

Timo Skora, Dipl.�Ing. (FH), Bauphysiker, zertifizierter Sachverständiger für Bauschäden
und Luftdichtheitsprüfung

Seit 2003 freiberuflich selbstständig mit folgenden Leistungen: thermische Bauphy�
sik, Wärmebrücken�Berechnungen, Passivhausprojektierung, Dozent der HWK,
Bauzentrum München, Bayern�Energie, DEKRA …, Sachverständiger der DEKRA,
Energieausweise für Wohn� und Nichtwohngebäude, akkreditierter Effizienzberater
KfW/BAFA, unabhängige Energieberatung, Gebäude�Luftdichtheitsprüfungen, IR�
Gebäudethermografie, Raumklimamessungen, spezialisiert auf Fenster, Glasfassa�
den und Wintergarten.

Ing.buero@t�skora.de

Dr.�Ing. Hans�Georg Tillmann, ö.b.u.v. Sachverständiger für die Bewertung von bebau�
ten und unbebauten Grundstücken

Inhaber eines Sachverständigenbüros zur Wertermittlung von Grundstücken, Rech�
ten an Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten, Mitglied in mehreren
Prüfungsgremien zur öffentlichen Bestellung von Sachverständigen (Architekten�
kammern, Ingenieurkammer Bau, Industrie� und Handelskammer), Seminarleitung
zur Aus� und Fortbildung für die öffentliche Bestellung von Sachverständigen, Autor
und Co�Autor von Fachbüchern und Fachveröffentlichungen zur Wertermittlung
von Grundstücken.

tillmann�dortmund@t�online.de

XXXVI

Leseprobe – Handbuch Energieberatung



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

Autorenverzeichnis

00_4_autoren.xml (140065.fmt), Seite 7 von 8

Jürgen Veit, Dipl.�Ing. (FH), Bauphysiker, Fachleiter des Öko�Zentrums NRW

Nach dem Bauphysikstudium ab 1982 tätig in folgenden Unternehmen: Fraunhofer�
Institut für Bauphysik, Institut für Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung, Deut�
sches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege (Feuchteschutz, Denkmalpflege,
Leitung der Forschungsabteilung). Seit 1998 fachliche Leitung des Öko�Zentrums
NRW, Arbeitsschwerpunkte vor allem bei Nichtwohngebäuden: Bauphysik, Altbau�
sanierung/Denkmalschutz, Nachhaltiges Bauen, Wettbewerbsbetreuung, Qualifi�
zierung und Wissenstransfer.

www.oekozentrum�nrw.de

Prof. Friedemann Zeitler, Dipl.�Ing., Architekt, Energieberater (HWK)

Zunächst wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Baukonstruktion und Bau�
stoffkunde von Prof. Dr. Th. Hugues der TUM, dann Fachredakteur am Institut für
internationale Architektur�Dokumentation (DETAIL�Verlag) und anschließend Ge�
schäftsführer der plan�bee GmbH, Planungsgesellschaft für Bauphysik und Energie�
effizienz in Penzberg mit dem Arbeitsschwerpunkt thermische Bauphysik, Gebäude�
thermografie und Energieberatung. 2011 wurde er als Professor an die Hochschule
Coburg berufen mit dem Lehrgebiet „Energetische Bewertung und Optimierung
von Gebäuden“.

www.hs�coburg.de/zeitler
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Vorwort zur Neukonzeption 2014

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Inhalt des seit jeher unscharf verwendeten Begriffs „Energieberatung“ hat sich seit
der ersten Ausgabe des vorliegenden Werkes gewandelt. Während früher energeti�
sche Beratungs� und Nachweisleistungen oft als punktuell zu erbringen verstanden
wurden – am Anfang eines Bauprozesses oder auch nur zur Bewertung eines Gebäu�
des –, gilt Energieberatung heute zunehmend als ein projektbegleitender Prozess.

Dem trägt die neue Gliederung unseres Handbuches Rechnung: Der neue Abschnitt
A betrachtet der Reihe nach typische Leistungen von Energieberatern während eines
Projektes und fügt Abschnitte über einige besondere Leistungen hinzu. Einige dieser
Leistungen sind zwar eher dem Bereich der Bauwerksdiagnostik oder der Planung als
dem der Beratung oder des Nachweises zuzuordnen, dürfen aber nicht fehlen, da sie
überwiegend und regelmäßig von Energieberatern erbracht werden und so in der all�
gemeinen Wahrnehmung zur Energieberatung gehören.

Der Abschnitt B dagegen präsentiert weiterhin das Hintergrundwissen, das dem Ener�
gieberater bei seiner Arbeit hilft. Diese Kapitel waren gründlich zu aktualisieren; die
Rahmenbedingungen in unserer Branche wandeln sich rasch.

Den Umfang der einzelnen Kapitel haben wir entsprechend der aktuellen Bedeutung
der darin behandelten Themen neu gewichtet. Das Thema „Energieausweise“ bei�
spielsweise mussten wir zugunsten des Themas „Baubegleitung“ verkürzen – auch vor
dem Hintergrund, dass es zum „Energieausweis“ eigene Publikationen des Verlags
gibt. Diese Überlegung gilt auch für das Thema „Nachhaltigkeit“, das im Übrigen zu
groß und wichtig ist, um als Teilgebiet der Energieberatung präsentiert zu werden.
Vielmehr gilt die Umkehrung: Energieeffizienz ist ein zentrales Teilgebiet der Nachhal�
tigkeit.

Mein Dank gilt auch in dieser Ausgabe allen, deren Einsatz sie ermöglicht hat, den Au�
toren, den Mitarbeitern des Verlags und der Setzerei, auch den Lesern der ersten bei�
den Auflagen, deren erfreuliche Anzahl die Neukonzeptionierung nahelegen und mich
durch ihre anerkennenden und kritischen Rückmeldungen dazu ermutigten.

Ulrich Jung

Nürnberg, im März 2014
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Vorwort zur ersten Auflage

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Handbuch Gebäude�Energieberatung verstehen wir als Lesebuch und Nachschla�
gewerk für Gebäude�Energieberater.

Die Berufsbezeichnung „Energieberater“ fassen wir dabei sehr weit: Die noch junge,
aber schon weit verzweigte Branche der Gebäudeenergieberatung braucht nicht nur
den Ingenieur, Techniker oder Meister mit Zusatzqualifikation zum „Energieberater“
oder „Energieausweisaussteller“, sondern auch Quereinsteiger aus anderen Branchen
wie der Immobilienwirtschaft, der Umweltberatung etc. Auf Grund des unterschiedli�
chen beruflichen Hintergrundes wird jeder Energieberater nur bestimmte Beratungs�
leistungen anbieten. Ein Architekt wird keine qualitätssichernde Baubegleitung für So�
laranlagen anbieten, ein Finanzierungsspezialist keinen Passivhaus�Nachweis.

Sie merken, dass wir das Tätigkeitsfeld „Energieberatung“ nicht eindeutig eingrenzen.
Eine Beratung zum solaren Städtebau kann ebenso darunter fallen, wie die Beratung
(einer Kommune beispielsweise) zur Ausgestaltung eines Energiespar�Förderpro�
gramms.

Für unser Handbuch mussten wir uns aber beschränken und behandeln im Abschnitt
A nach einer Einführung zum Beruf des Energieberaters die wichtigsten Arbeitsschritte
und Leistungen, die von Gebäudeenergieberatern erbracht werden. Das sind nicht nur
Beratungsleistungen im engeren Sinn, sondern insbesondere auch ihre derzeit wohl
häufigste Arbeit: die Ausstellung von energetischen Nachweisen und Energieauswei�
sen.

Im Abschnitt B stellen wir Grundlagen�Wissen zur Verfügung, das dem Energieberater
bei seiner Arbeit nützlich ist.

Ich danke allen ohne deren Fachwissen, Vertrauen und Beharrlichkeit diese Arbeit nicht
entstanden wäre. Das sind meine Mitautoren, die Mitarbeiter des Verlages, vor allem
Frau Uschi Schmitz�Justen, die Mitarbeiter der Setzerei Cicero, die Partner und Mitar�
beiter meines Büros, meine Ratgeberin Frau Corina Feulner. Andere, die ich hier ver�
gessen habe, mögen es mir nachsehen.

An Sie liebe Leserin, lieber Leser, habe ich die Bitte, uns über fehlende und fehlerhafte
Informationen oder andere entdeckte Schwachstellen zu unterrichten, damit wir in ei�
ner weiteren Auflage unser Buch verbessern. Bitte wenden Sie sich hierfür direkt an
den Verlag. Für etwaige unbeantwortete Fachfragen, die ich stets gerne zu beantwor�
ten versuche, senden Sie bitte direkt eine E�Mail an mein Büro.

Ulrich Jung

München, im September 2009
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A. Die Leistungen des Energieberaters

1. Berufsbild des Energieberaters

1.1 Kernkompetenz des Energieberaters

Ulrich Jung

Das Leistungsbild des Energieberaters ist seit Jahren in der Erweiterung begriffen. Ener�
gieberater arbeiten zunehmend auch als Baubegleiter (s. Kapitel 4), als Fördercoach
(10.3) und in vielerlei anderen Funktionen bei energieeffizienten Bauvorhaben. All
diese Tätigkeiten setzen spezifische Kenntnisse voraus, in den genannten Beispielen
über Förderprogramme, Bautechnik und Projektmanagement. Aber all diese Leis�
tungserweiterungen kann der Energieberater nur übernehmen, indem er über grund�
legende Kompetenzen in der Bewertung und Verbesserung von Gebäuden bezüglich
ihres Energiehaushaltes verfügt.

Bei den Kernleistungen des Energieberaters ist zu unterscheiden zwischen Nachweis�
leistungen, wozu auch die Ausstellung von Energieausweisen gehört, und der Energie�
beratung im eigentlichen Sinn. Die nachfolgende Übersicht der einzelnen Arbeits�
schritte für Nachweise und Beratungen zeigt, dass es eine Reihe gemeinsamer Teilleis�
tungen gibt und dass eine Energieberatung zusätzliche Arbeitsschritte umfasst. Das
Organigramm beschreibt den Prozess für bestehende Gebäude, gilt aber in ähnlicher
Weise auch für zu errichtende Gebäude.

Bau-/Anlagen-
erfassung

energetische
Bewertung

technische
Bewertung

Modernisierungs-
vorschläge

Normierte
Berechnung

Abgeglichene
Berechnung

Verbrauchs-
erfassung

Verbrauchs-
bewertung

Varianten-
berechnung

Varianten-
berechnung

Energie-
Ausweise

Beratungs-
bericht

für Energieausweise

zusätzlich für
klassische Beratung

Abb.: Übersicht Arbeitsschritte
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• Bau� und Anlagenerfassung

Die Bau� und Anlagenteile sind zu identifizieren („beidseitig verputztes Mauerwerk“
oder „Brennwertkessel“) und in ihrer Dimension („240 m2 wärmeübertragende Au�
ßenwand, zusätzlich 57 m2 nicht wärmeübertragende Giebelflächen“ oder „20 kW“)
zu erfassen. Ortstermine und Planunterlagen sind hierfür die Grundlage.

• Energetische Bewertung

Dies ist wohl der schwierigste Arbeitsschritt. Wenn unterschiedliche Energieberater zu
stark abweichenden Berechnungsergebnissen kommen, so wird dies oft an der unter�
schiedlichen energetischen Bewertung liegen. Ein Haus kann zwar begangen werden,
die Bau� und Anlagenteile oberflächlich gesichtet werden. Die „inneren Werte“ blei�
ben aber ohne aufwendige oder zerstörende Untersuchung oft verborgen. Dem Ener�
gieberater sollen demnach zur Verfügung stehen:

• Erfahrungswerte über konstruktionsbedingte und baualterstypische Effizienzklas�
sen,

• einschlägige Literatur hierüber,

• Kenntnisse über Untersuchungsmethoden und Interpretation der Untersuchungs�
ergebnisse.

In den Rechenprogrammen sind vielfach Ansätze aus der einschlägigen Literatur hin�
terlegt.

Im Kapitel 8 geben wir Hinweise zu diesem Arbeitsschritt.

• Technische Bewertung des Bestandes

Die energetische Bewertung allein löst in den meisten Fällen keine Verbesserungsmaß�
nahme aus, in der Kombination mit festgestellten technischen Defiziten aber schon.
Daher soll vor allem die Energieberatung den technischen Zustand der Bau� und Anla�
genteile bewerten (s. Kapitel 8).

• Modernisierungsvorschläge

Zu einem Energieausweis wie zu einer Energieberatung gehören Modernisierungs�
empfehlungen. Während sie im Energieausweis nur kurz gefasste Hinweise sein sollen
(siehe Kapitel 3.4), erwartet der Kunde einer Energieberatung umfassende Informatio�
nen (s. Kapitel 2).

Energieberater, die als Baubegleiter arbeiten, müssen über vertiefte baukonstruktive
und anlagentechnische Kenntnisse verfügen.

• Normierte Berechnung Bestand

Aus der Bau� und Anlagenerfassung, ihrer energetischen Bewertung und den einschlä�
gigen Berechnungsregeln der EnEV und der zugehörigen Normen entsteht die nor�
mierte Berechnung des Bestandes, die Grundlage für den Energieausweis ist (siehe
hierzu Kapitel 3.2).

• Abgeglichene Berechnung

Eine besondere Leistung der Energieberatung ist der Abgleich der normierten Berech�
nung mit dem realen Verbrauch. Hierfür sind bestimmte Parameter, die der normierten
Berechnung zugrunde liegen, nach realistisch angenommenen oder gesicherten realen
Gegebenheiten abzuändern (siehe Kapitel 2.1).

4 Jung
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Alternativ können diese Berechnungen auch auf nicht�EnEV�basierten Verfahren, zum
Beispiel Gebäude�Simulationen, durchgeführt werden.

• Variantenberechnung

Die Berechnung von Varianten im Energieausweis ist nach EnEV 2014 nicht mehr üb�
lich (s. Kapitel 3.4). Für die Energieberatung zu bestehenden wie auch zu errichtenden
Gebäuden ist sie unerlässlich, da die Beratung gerade das Ziel hat, den Auftraggeber
bei der Entscheidung zwischen unterschiedlichen Alternativen (z.B. Modernisierung ja
oder nein oder Neubau mit gutem oder besserem Energiestandard) durch geeignete
Berechnungsergebnisse zu unterstützen.

• Verbrauchserfassung und �bewertung

Verbrauchsauswertungen helfen bei der Initialberatung (im Organigramm nicht darge�
stellt). Der bewertete Energieverbrauch wird außerdem im Verbrauchsausweis ausge�
wiesen bzw. für den Abgleich der Bedarfsberechnung verwendet.

Verbrauchsbewertung bedeutet in erster Linie Einberechnung von jährlichen Klima�
schwankungen und Leerstand; für die Verwertung im Verbrauchsausweis kommt die
Korrektur der regionalen Klimaabweichungen hinzu.

• Energieausweis

Der Energieausweis ist eine in Form und Inhalt vom Verordnungsgeber vorgeschrie�
bene Aufbereitung der Ergebnisse der Bedarfs� bzw. Verbrauchsberechnung.

Siehe hierzu das Kapitel 3.4.

• Energieberatungsbericht

Der Energieberatungsbericht unterliegt allgemein üblichen (siehe Kapitel 2.1) bzw.
durch Dritte vorgegebenen (siehe Kapitel 2.2) Standards, ist aber in seiner Gestaltung
grundsätzlich frei.
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1.2 Qualifikation des Energieberaters

Ulrich Jung

Energieberater sind in der Mehrheit Ingenieure, Techniker oder Handwerker aus der
Baubranche mit einer mehrwöchigen Zusatzausbildung zum „(Gebäude�)Energiebera�
ter“. Da es sich um keine geschützte Berufsbezeichnung handelt, empfiehlt es sich,
den Namen der Institution, die den Titel verliehen hat, anzuhängen, z.B. „Energiebera�
ter (DIAA)“. Aber auch ohne einen entsprechenden Lehrgang besucht zu haben, kann,
wer über entsprechende Kenntnisse verfügt, Energieberatung anbieten und leisten.

Freilich kann die Mehrheit der Energieberater auf anerkannte Qualifikationen nicht
verzichten. Gesetzliche Regelungen und Förderstellen stellen Anforderungen an die
bei Bauvorhaben beteiligten Berater. Wir gehen im Folgenden auf diese Qualifikatio�
nen ein:

• Ausweisersteller nach EnEV § 21

• Energieeffizienz�Experten für Förderprogramme des Bundes.

1.2.1 Ausweisersteller nach EnEV § 21

Um Nachweise und Ausweise zu erstellen, werden ausreichende Fachkenntnisse vo�
rausgesetzt. Neben einem geeigneten Berufsabschluss gehören hierzu regelmäßig zu�
sätzliche Qualifikationen.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen Wohn� und Nichtwohngebäuden sowie zwischen
zu errichtenden und bestehenden Gebäuden.

Die Nachweisberechtigung für zu errichtende Gebäude wird im Landesrecht geregelt.
Wer im Landesrecht für bestimmte zu errichtende Gebäude nachweisberechtigt ist,
darf für diese Gebäude, gleich welchen Baujahres, auch Energieausweise ausstellen.

Eine Zulassungsstelle für Ausstellungsberechtigte ist nicht vorgesehen, Aussagen von
Dritten, z.B. Lehrgangsanbietern, sind unverbindlich; der Aussteller muss also eigen�
verantwortlich seine Berechtigung durch Originaltext�Studium der EnEV § 21 prüfen.
Nachfolgende Tabelle bietet hierfür den ersten Überblick.

Ausstellungsberechtigung für Wohn� und Nichtwohngebäude im Bestand

Abschluss Zusatzqualifikation

Hochschulabsolventen der Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energie�
Fachrichtungen Architektur, sparenden Bauens
Hochbau, Bauingenieurwe� zweijährige Berufserfahrung in wesentlichen bau�
sen, TGA, Physik, Bauphysik, oder anlagentechnischen Tätigkeitsbereichen des
Maschinenbau, Elektrotech� Hochbaus
nik oder weiterer Fachgebiete

Fortbildung nach EnEV Anlage 11 Nr. 1, 2 und 3mit einem Ausbildungsschwer�
punkt auf einem der genann� ö.b.u.v. Sachverständiger im Bereich des energie�
ten Gebiete sparenden Bauens oder in wesentlichen bau� oder

anlagentechnischen Tätigkeitsbereichen des Hoch�
baus.

Nachweisberechtigte für zu errichtende Gebäude nach Landesrecht im Rahmen
der jeweiligen Nachweisberechtigung
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Ausstellungsberechtigung für Wohngebäude im Bestand

Abschluss Zusatzqualifikation

Hochschulabsolventen der Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energie�
Fachrichtung Innenarchitek� sparenden Bauens (nur Innenarchitekturabsolven�
tur, Techniker, Handwerks� ten)
meister und sonstige zugelas� zweijährige Berufserfahrung in wesentlichen bau�
sene Handwerker in den Berei� oder anlagentechnischen Tätigkeitsbereichen des
chen Bau, Ausbau, Hochbaus (nur Innenarchitekturabsolventen)
Anlagentechnik oder Schorn�

Fortbildung nach EnEV Anlage 11 Nr. 1 und 2steinfegerwesen

ö.b.u.v. Sachverständiger im Bereich des energie�
sparenden Bauens oder in wesentlichen bau� oder
anlagentechnischen Tätigkeitsbereichen des Hoch�
baus.

BAFA�anerkannte Energieberater, die vor dem 25.04.07 anerkannt wurden.

Energiefachberater im Baustoff�Fachhandel oder in der Baustoffindustrie, die am
25.04.07 eine Berufsausbildung abgeschlossen und die Fortbildung begonnen hat�
ten.

Energieberater des Handwerks, die am 25.04.07 die Fortbildung begonnen hatten.

Nachweisberechtigte für zu errichtende Gebäude nach Landesrecht im Rahmen
der jeweiligen Nachweisberechtigung

Tab.: Ausstellungsberechtigung

An die Ausstellungsberechtigung für Energieausweise knüpft sich die Berechtigung
zum Ausstellen von Nachweisen im Sinne des EEWärmG.

1.2.2 Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes

Umfangreiche Informationen sind auf der website www.energie�effizienz�experten.de
und auf der dem Werk beiliegenden CD erhältlich. Wir geben im Folgenden die ein�
schlägigen Dokumente verkürzt wieder.

Die Organisation und Durchführung der Energieeffizienz�Expertenliste werden durch
die Deutsche Energie�Agentur GmbH (dena) vorgenommen („Koordinierungsstelle“).

Im Falle des Energieberaters Denkmal ist die zuständige Website www.energieberater�
denkmal.de und die zuständige Koordinierungsstelle die Vereinigung der Landesdenk�
malpfleger in der Bundesrepublik Deutschland (WTA).

1.2.2.1 Grundqualifikation

Energieeffizienzexperten verfügen als Grundqualifikation über die Ausstellungsbe�
rechtigung für Energieausweise nach § 21. Zusätzliche Qualifikationen werden für die
einzelnen Fachdisziplinen (s. unten) verlangt.

Für bereits anerkannte Experten besteht die Pflicht zur Fortbildung (16 Unterrichtsein�
heiten in zwei Jahren) und zum Nachweis von „Praxisnachweisen“ (zwei Berichte oder
Dokumentationen entsprechend der jeweiligen Leistung in zwei Jahren). Anstelle des
Praxis�Nachweises kommt auch ein erhöhter Fortbildungsumfang von 40 Unterrichts�
einheiten pro Jahr infrage.
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1.2.2.2 Vorhabenbezogene Unabhängigkeit

Der Energieeffizienz�Experte ist für das Sanierungsvorhaben wirtschaftlich unabhängig
zu beauftragen. Neben einer Beratung, Planung und Baubegleitung für das Vorhaben
darf der Sachverständige weder in einem Inhaber�, Gesellschafts� oder Beschäftigungs�
verhältnis zu den bauausführenden Unternehmen oder Lieferanten stehen noch Liefe�
rungen oder Leistungen vermitteln. Ausgenommen sind Angestellte von Wohnungs�
baugesellschaften und Herstellern von Baureihen sowie von Bauträgern. Diese sind an�
tragsberechtigt und können eine personenbezogene Eintragung als Energieeffizienz�
Experte in die Liste beantragen (eingeschränkte Antragsberechtigung). Dieser einge�
schränkte Eintrag gilt nur für Erklärungen des Sachverständigen für firmeneigene Pro�
jekte.

1.2.2.3 Energieeffizienz�Experte für Vor�Ort�Beratung (BAFA)

Energieeffizienz�Experten für die vom BAFA geförderte Vor�Ort�Beratung (s. Kapitel
2.2) müssen als Zusatzqualifikation über eine Fortbildung mit mindestens 130 Unter�
richtseinheiten verfügen, im Falle von Handwerkern und fachfremden Ingenieuren
mindestens 210 Unterrichtseinheiten.

Eine weitere Voraussetzung des Eintrags als Energieeffizienz�Experte für Förderpro�
gramme des Bundes ist im Falle der Vor�Ort�Beratung die Einhaltung der Unabhängig�
keit. Diese geht über die vorhabenbezogene Unabhängigkeit hinaus: Der Berater darf
kein wirtschaftliches Eigeninteresse an bestimmten Investitionsentscheidungen des
Beratenen haben oder durch diesbezügliche wirtschaftliche Interessen eines Dritten
beeinflusst sein; Mitarbeiter in Handwerksbetrieben und Energieversorgungsunter�
nehmen beispielsweise sind ausgeschlossen.

1.2.2.4 Energieeffizienz�Experte für die energetische Fachplanung

Die vorgenannte Fortbildung mit 130 bzw. 210 Unterrichtseinheiten berechtigt zu Be�
stätigungen für von der KfW geförderte Bauvorhaben – Einzelmaßnahmen (nur im Be�
stand) oder Effizienzhäusern.

Übergangsweise sind auch Sachverständige nach EnEV § 21 für diese Leistung zugelas�
sen, jedoch ist damit zu rechnen, dass die KfW deren Berechtigung über kurz oder lang
aufhebt.

1.2.2.5 Energieeffizienz�Experte für die Baubegleitung

Eine weitere Fortbildung mit ebenfalls 130 bzw. 210 Unterrichtseinheiten qualifiziert
auch für die Baubegleitung, die von der KfW bei Maßnahmen der (geförderten) ener�
getischen Modernisierung bezuschusst wird – ob als Einzelmaßnahmen oder als Mo�
dernisierung zum Effizienzhausstandard.

Bei geförderten Effizienzhäusern 55 und 40 (s. Kapitel 8.1) ist die Beauftragung eines
Baubegleiters obligatorisch – auch im Neubau, wo seine Kosten aber nicht bezuschusst
werden.

Eine Verkürzung um 60 (Ingenieure) bis 80 (Handwerker, fachfremde Ingenieure) Un�
terrichtseinheiten ist möglich, wenn die beiden Lehrgänge zusammen absolviert wer�
den. Weitere Verkürzungen sind für staatlich anerkannte Sachverständige für Schall�
und Wärmeschutz möglich.
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1.2.2.6 Energieberater für Baudenkmale

Die Qualifizierung zum „Energieberater für Baudenkmale“ ermöglicht auch die Durch�
führung und Bewertung von Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung im Rahmen
des KfW�Programms „Effizienzhaus Denkmal“ (Baudenkmäler und sonstige erhaltens�
werte Bausubstanz im Sinne der EnEV § 24). Dieses gilt für die Durchführung von Ein�
zelmaßnahmen sowie von Effizienzhaus�Betrachtungen.

Die Zusatzqualifikation kann in einschlägigen Lehrgängen, die mindestens 60 Unter�
richtseinheiten umfassen, erworben werden.
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1.3 Honorierung von Energieberatungsleistungen

Ralph Petereit

Geht es um die Honorierung von Energieberatungsleistungen, steht vor der Frage des
Honorars vor allem die Frage des Umfangs der Leistung.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Leistungen zunächst zwischen Bestandsbau und
Neubau. Beim Bestandsbau kann unter dem Begriff Energieberatung von einer Bege�
hung mit mündlichen Hinweisen bis zur komplexen energetischen Berechnung mit De�
tailprüfungen und Ausstellung eines Energieausweises alles gemeint sein. Beim Neu�
bau wird es meistens um die Erstellung eines öffentlich�rechtlichen Nachweises gehen.
Doch auch dort kann der Umfang erheblich variieren.

Neben der Aufteilung zwischen Bestandsbau und Neubau spielt vor allem die Auftei�
lung zwischen Wohn� und Nichtwohngebäude eine wichtige Rolle. Während Wohnge�
bäude immer nur einer Nutzung unterliegen und damit „Einzoner“ sind, sind Nicht�
wohngebäude in den meisten Fällen in Zonen gleicher Nutzung zu unterteilen. Da die
hierfür zugrunde liegende DIN V 18599 eine Bewertung der Hüllfläche, Heizung, Lüf�
tung und Beleuchtung je Zone vorsieht, findet hier eine Mehrfachbilanzierung statt,
die sich auch im Honorarumfang niederschlagen muss. Vor diesem Hintergrund muss
man alle bisherigen Honorarempfehlungen, einschließlich der Empfehlung der aktu�
ellsten Fassung der HOAI 2013, kritisch betrachten und auf ihre Anwendbarkeit über�
prüfen.

1.3.1 Historie

Schon in der amtlichen Begründung zur HOAI 1995 gab es den Hinweis, dass für die
Honorartabelle allgemeingültige Erfahrungen fehlen und die Leistungen stark variieren
können.

Mit der Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2002 hielt die Bilanzierung
der Anlagentechnik Einzug in die energetischen Nachweise. Es gab ab diesem Zeit�
punkt keinen darin benannten „Wärmeschutznachweis“ mehr, denn dieser bezog sich
auf die Wärmeschutzverordnung, deren letzte Fassung aus 1995 ihre Gültigkeit verlor,
als durch die Zusammenführung mit der Heizungsanlagenverordnung daraus die EnEV
2002 wurde. Seit der EnEV 2007 trat als Bilanzierungsnorm die DIN V 18599 in Kraft.
Das HOAI�Kapitel „Leistungen für den Wärmeschutz“ hielt sich dennoch beständig bis
Inkrafttreten der HOAI 2013. Eine Anwendbarkeit durch einen inzwischen bis zu zehn�
fach höheren Aufwand war keinesfalls mehr gegeben.

Das war Auslöser für den „Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und
Architekten für die Honorarordnung e.V.“ (AHO), einen angepassten Honorarvor�
schlag zu erarbeiten, der im November 2007 in der Veröffentlichung des Heftes Nr. 23
mündete. Hier wurde auf die erhöhten Anforderungen der Wohngebäude, aber insbe�
sondere der Nichtwohngebäude mit ihrer erforderlichen Zonierung eingegangen. Die
Honorartabellen sind nach Wohn� und Nichtwohngebäuden getrennt, was die zum
Teil anspruchsvollere technische Ausstattung von Nichtwohngebäuden abbilden soll.
Da diese Honorarberechnung sich aber strikt an der HOAI orientiert, sind die Honorar�
tafeln auf anrechenbare Kosten bezogen. Für Neubauten ist somit eine Berechnung
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ohne größeren Aufwand durchführbar. Eine Übertragung auf den Bestandsbau schei�
tert regelmäßig an den nicht vorhandenen anrechenbaren Kosten.

Parallel dazu entwickelte sich ein Honoraransatz der Archinea AG, der zuletzt im No�
vember 2011 in der dritten Überarbeitung der Energieberater�Zeitschrift bauen + ener�
gie aus dem Bundesanzeiger und Fraunhofer IRB Verlag veröffentlicht wurde. Anders
als die AHO�Empfehlung basiert dieser Honoraransatz nicht auf den anrechenbaren
Kosten, sondern auf der Nettogrundfläche, die auch im Energieausweis und in der
energetischen Bilanzierung die Kenngröße der EnEV darstellt. Damit ist hier eine An�
wendbarkeit gerade bei Bestandsgebäuden gegeben. Durch die Anzahl der Zonen und
die Bewertung des Schwierigkeitsgrades der Kubatur sowie der Haustechnik bildet
diese Honorarermittlung relativ genau die Kosten des Energieausweises ab. Optional
können noch Modernisierungsvorschläge und Berichtswesen in das Honorar einge�
pflegt werden. Mit etwas Anpassung ist die Honorarfindung auch für Wohngebäude
geeignet.

1.3.2 Akzeptanz bestehender Honorarmodelle

Neben der Anwendbarkeit für Neubau und Bestandsbau sowie Wohn� und Nicht�
wohngebäude gibt es noch viele weitere Kriterien, die ein Honorar für alle Seiten ak�
zeptabel machen. Zunächst müssen die Honorarsätze auskömmlich sein. Jede Leis�
tung, die nicht auskömmlich honoriert wird, muss zwangsläufig mangelhaft ausge�
führt werden, weil andernfalls das Gleichgewicht von Honorar und Leistung nicht
gegeben ist. In der Vergangenheit ist häufig eine (nach HOAI unzulässige) Querfinan�
zierung erfolgt, indem das fehlende Honorar für energetische Leistungen entweder
mit den Überschüssen aus der Tragwerksplanung oder der technischen Ausrüstung ge�
deckt wurde. Anders ist nicht zu erklären, dass bis heute Tragwerksplaner oder TGA�
Ingenieure energetische Bilanzierung zu den Honorarsätzen der HOAI 2002 angebo�
ten haben.

Des Weiteren muss das Honorar aber auch akzeptabel sein. Für die Akzeptanz des Ho�
norars ist entscheidend, welchen Anteil es an den Gesamtkosten bzw. an den Pla�
nungskosten einnimmt.

Anhand zweier fiktiver Neubau�Beispiele soll dies aufgezeigt werden:

ein Einfamilienhaus für 250.000 € (a.K.) und eine Schule für 2.500.000 € (a.K.)

Wohngebäude

a.K. gesamt 250.000,00 € HZ III Mindestsatz

a.K. Technik (18%) 45.000,00 € HZ II Mindestsatz

a.K. Tragwerksplanung (50%) 125.000,00 € HZ III Mindestsatz

a.K. Leistungsbild Wärme� 250.000,00 € HZ III Mindestsatz
schutz

HOAI 2002 Anteil der
Honorarkosten Gesamtkosten

Leistung Gebäude § 34 29.018,00 € 53,20% 9,53%

Leistung Technische Ausrüs� § 54 11.942,00 € 21,89% 3,92%
tung

Leistung Tragwerksplanung § 50 12.773,00 € 23,42% 4,19%
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Leistungsbild Wärmeschutz Anlage 1, Nr. 1.2 810,00 € 1,49% 0,27%

100,00% 17,91%

Zwischensumme 54.543,00 €

Gesamtsumme (KG 304.543,00 €
300+400+700)

HOAI 2013 Anteil der
Honorarkosten Gesamtkosten

Leistung Gebäude § 34 33.922,00 € 51,58% 11,14%

Leistung Technische Ausrüs� § 56 14.442,33 € 21,96% 4,74%
tung

Leistung Tragwerksplanung § 52 15.009,50 € 22,82% 4,93%

Leistungsbild Wärmeschutz Anlage 1, Nr. 2.395,00 € 3,64% 0,79%
1.2.3

Zwischensumme 65.768,83 € 100,00% 21,60%

Gesamtsumme (KG 315.768,83 €
300+400+700)

HOAI 2013 i.V.m. AHO Anteil der
Honorarkosten Gesamtkosten

Leistung Gebäude § 34 33.922,00 € 51,90% 11,14%

Leistung Technische Ausrüs� § 56 14.442,33 € 22,10% 4,74%
tung

Leistung Tragwerksplanung § 52 15.009,50 € 22,96% 4,93%

Leistungen nach EnEV AHO Schrift 23 1.987,00 € 3,04% 0,65%
Nr.1

Zwischensumme 65.360,83 € 100,00% 21,46%

Gesamtsumme (KG 315.360,83 €
300+400+700)

alle Angaben netto zzgl. MwSt.

Tabelle 1: HOAI�Vergleich: Wohngebäude

Bereits hier wird deutlich, dass die Leistungen für das Einhalten der EnEV die Größen�
ordnung von 1 % der Gesamtkosten nie übersteigen. Selbst der Anteil am Gesamtpla�
nungshonorar ist mit zum Teil weit unter 4 % sehr gering. Auffällig ist, dass die AHO
im Heft 23 für Wohngebäude deutlich niedrigere Sätze ausweist als die geltende HOAI
2013.

Hier tritt aber auch ein Grundproblem zutage, das die gesamte HOAI betrifft. Kleinere
Gebäude erfordern dieselbe, ja sogar oft mehr Detailplanung, als größere Gebäude.
Das trifft gerade auch auf den Bereich der energetischen Leistungen zu. Gemäß der
Forderung der AHO in den Verhandlungen zur HOAI 2013 sollte dies Eingang finden
in einer stärkeren Anhebung der Honorare im unteren Bereich. Das ist hier, zumindest
teilweise, erfolgt. Eine Akzeptanz dieser Honorare bedeutet das freilich nicht automa�
tisch. Gerade im sensiblen Einfamilienhausbereich wird das Honorar häufig nicht zu
vermitteln sein, zumal der Planungskostenanteil nach HOAI 2013 bereits deutlich über
20 % liegt!
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Nichtwohngebäude (Allgemeinbildende Schule)

Zonen gleicher Nutzung 7

a.K. gesamt 2.500.000,00 € HZ III Mindestsatz

a.K. Technik (25%) 625.000,00 € HZ II Mindestsatz

a.K. Tragwerksplanung (45%) 1.125.000,00 € HZ III Mindestsatz

a.K. Leistungsbild Wärmeschutz 2.500.000,00 € HZ III Mindestsatz

HOAI 2002 Honorar Anteil der
Honorarkosten Gesamtkosten

Leistung Gebäude § 34 202.953,00 € 54,06% 7,06%

Leistung Technische Ausrüstung § 54 96.449,50 € 25,69% 3,35%

Leistung Tragwerksplanung § 50 73.186,25 € 19,49% 2,55%

Leistungsbild Wärmeschutz Anlage 1, Nr. 1.2 2.853,00 € 0,76% 0,10%

100,00% 13,06%

Zwischensumme 375.441,75 €

Gesamtsumme (KG 2.875.441,75 €
300+400+700)

HOAI 2013 Honorar Anteil der
Honorarkosten Gesamtkosten

Leistung Gebäude § 34 260.135,00 € 55,96% 9,05%

Leistung Technische Ausrüstung § 56 114.575,50 € 24,65% 3,98%

Leistung Tragwerksplanung § 52 84.362,00 € 18,15% 2,93%

Leistungsbild Wärmeschutz Anlage 1, Nr. 5.745,00 € 1,24% 0,20%
1.2.3

Zwischensumme 464.817,50 € 100,00% 16,17%

Gesamtsumme (KG 2.964.817,50 €
300+400+700)

HOAI 2013 i.V.m. AHO Honorar Anteil der
Honorarkosten Gesamtkosten

Leistung Gebäude § 34 260.135,00 € 54,48% 9,05%

Leistung Technische Ausrüstung § 56 114.575,50 € 23,99% 3,98%

Leistung Tragwerksplanung § 52 84.362,00 € 17,67% 2,93%

Leistungen nach EnEV AHO Schrift 23 18.433,80 € 3,86% 0,64%
Nr.1

Zwischensumme 477.506,30 € 100,00% 16,61%

Gesamtsumme (KG 2.977.506,30 €
300+400+700)

alle Angaben netto zzgl. MwSt.

Tabelle 2: HOAI�Vergleich: Nichtwohngebäude

Bei größeren Nichtwohngebäuden stellt sich die Situation um die HOAI anders als bei
den Wohngebäuden dar. Das Leistungsbild Wärmeschutz der HOAI nimmt gerade ein�
mal 0,1 bzw. 0,2 % der Gesamtkosten ein. Hierfür ist keinesfalls möglich, die gefor�
derte Leistung, insbesondere vor dem oben genannten Hintergrund der Zonierung, zu
erbringen. Aber selbst mit dem Ansatz der AHO mit ihren relativ hohen Zuschlägen je
Zone ist der Anteil mit 0,64 % an den Gesamtkosten und 3,84 % an den Planungskos�
ten noch geringer als bei obiger Vergleichsrechnung für Wohngebäude.
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Im Maximalfall geht es hier also um 1 % der Gesamtbaukosten! Hier wird folglich eine
Akzeptanz, auch für die höheren Vergütungssätze der AHO, erreichbar sein.

1.3.3 Vergütung nach HOAI 2013

Die Abgrenzung der zu erbringenden Leistung ist elementar für die Höhe der Vergü�
tung. Alle bisher zitierten Honorarregelungen grenzen die für das Honorar zu erbrin�
gende Leistung unterschiedlich ab. Die aktuelle HOAI 2013 geht in ihrer Begründung
zwar auf die deutlich erhöhte Detaillierung bei der Beratung und den „Berechnungs�
modellen“ ein, sowie auf den höheren Abstimmungsaufwand in allen Leistungspha�
sen, vernachlässigt aber den konkreten Aufwand der Bilanzierung, insbesondere eines
zonierten Gebäudes. Dies muss einer Unkenntnis über die Bilanzierungsnorm geschul�
det sein. Aus den Grundleistungen geht das Erstellen und Fortschreiben von Rechen�
modellen in den Leistungsphasen 2 und 3 hervor. Innerhalb der Vorplanung ist das
Anlegen eines „Rechenmodells“ faktisch gar nicht möglich. Erst mit Abschluss der Ent�
wurfsplanung kann das Gebäude zoniert und in ein Bilanzierungsprogramm eingege�
ben werden. Oft wird vorher zur Grobdimensionierung eine überschlägige Bilanzie�
rung nach DIN 4108/4701 durchgeführt, deren Weiterverwendung bei Nichtwohnge�
bäuden für den öffentlich�rechtlichen Nachweis natürlich ausgeschlossen ist. Mangels
einer Bilanzierungsnorm, mit der sowohl die Vordimensionierung als auch der öffent�
lich�rechtliche Nachweis möglich ist, sind Mehrfachberechnungen zwangsläufig not�
wendig. Diese werden in der HOAI nicht abgebildet. Im Wohngebäudebereich ist je�
doch die Bilanzierung nach DIN 4108/4701 auch nach neuester EnEV�Fassung zulässig.
Hier stellt sich dieses Problem daher nicht.

Insbesondere aber die Berücksichtigung der Zonierung bei Nichtwohngebäuden fließt
in die Honorarberechnung der HOAI 2013 nicht mit ein. Die Anwendbarkeit kann sich
somit ausschließlich auf Einzonenmodelle beziehen, die im Wohngebäudebereich üb�
lich sind. Auch die Differenzierung der Anlagentechnik lässt sich keineswegs mit der
Honorartabelle Anlage 1, 1.2.3 abbilden. Der erheblich erhöhte Aufwand für Lüftung,
Teilklimatisierung, Vollklimatisierung oder bivalente Versorgungsanlagen bleibt hier�
nach lediglich auf die höheren anrechenbaren Kosten der Kostengruppe 400 be�
schränkt. Der reale Bilanzierungsaufwand steigt jedoch nicht linear mit den Kosten,
sondern exponentiell.

Ein weiterer ungeklärter Punkt ist die Anwendbarkeit auf Bestandsgebäude. Auf diese
geht die HOAI lediglich in Absatz 3 ein: „Für Umbauten und Modernisierungen kann
bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag bis 33 % auf das Hono�
rar schriftlich vereinbart werden.“ Bleibt hier die Frage: Wie hoch ist das Honorar, re�
spektive die anrechenbaren Kosten? Muss auf die Objektplanung und deren mitverar�
beitete Bausubstanz zurückgegriffen werden? Welches Honorar wird fällig, wenn ne�
ben Schönheitsreparaturen nur ein Energieausweis erstellt werden soll, es folglich
keine anrechenbaren Kosten gibt? Im umgekehrten Fall können für eine sehr umfang�
reiche Sanierung auch nur Bauteilnachweise erforderlich werden, die mit den anre�
chenbaren Baukosten über die mitverarbeitete Bausubstanz überhonoriert werden.

Schon bei den Objektplanungsleistungen nach § 35 HOAI ist die Zuordnung des Ge�
bäudes in die Honorarzonen ungenügend gelöst. Diese Zuordnungen sollen nach An�
lage 1, 1.2.3 (1) auch für die Energieberatungsleistungen Anwendung finden. Jedoch
wird eine Leistung der Energieberatung zweifelsfrei weder von den „Anforderungen
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an die Einbindung in die Umgebung“, noch von den „gestalterischen Anforderungen“
abhängig sein. Die Honorarzone für die Energieberatung über die Bewertung nach
§ 35 festzulegen, ist somit nicht möglich.

! In Summe bildet die HOAI auskömmliche Honorare für die Bilanzierung von
zu errichtenden Wohngebäuden ab. Für Nichtwohngebäude und die energe�
tische Bewertung von Bestandsgebäuden ist sie zur Honorarermittlung je�
doch völlig ungeeignet.

1.3.4 Leistungen des Energieberaters und Leistungen anderer Planer

Es geht bei den zu erbringenden Leistungen um die Leistungen eines Fachplaners.
Letztlich sind auch nur die Fachplanungsleistungen in den Anhang 1 der HOAI „ver�
bannt“ worden. Bei einer Fachplanung wird vorausgesetzt, dass es eine vorliegende
Objektplanung gibt. Das kann aus zweierlei Gründen nicht der Fall sein.

Einerseits kann eine Energieberatungsleistung anfallen, ohne dass ein Objektplaner
eingebunden ist. Bei nahezu jeder durch das Bundesamt für Wirtschaft� und Ausfuhr�
kontrolle (BAFA) geförderten Beratung für Wohngebäude ist dies zum Beispiel der Fall.

Andererseits kann die vorliegende Objektplanung nicht ausreichend sein, um die wei�
tergehende Fachplanung zu erbringen. Nach der amtlichen Begründung zur HOAI
1995 fallen alle nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu erbringenden Leistun�
gen in die Objektplanung. Der Architekt und der TGA�Planer haben diese zu beachten.
Das betrifft insbesondere die Einhaltung der Anforderungen an den Wärmeschutz
nach DIN 4108. Lediglich die darüber hinausgehenden Leistungen, wie die Erstellung
des damaligen Wärmeschutznachweises, hat der Fachplaner zu erbringen. Die Realität
sieht aber ganz anders aus. Die Objektplaner setzen heute voraus, dass der Fachplaner
alle relevanten Daten erstellt und „einplanbar“ übergibt. Das fängt bei der Vorgabe
der Bauteilaufbauten an, geht über die Prüfung der Einhaltung der Gleichwertigkeit
nach DIN 4108 Bbl.2 und mündet schließlich in der Optimierung der Lüftungskanäle
zur Senkung des Gesamtdruckverlustes.

Der Fachplaner ist also nicht mehr Energieberater, sondern vielmehr (unfreiwillig) Ener�
gieplaner. Zöge sich der Fachplaner Energie vollends auf seine nach HOAI zugewiese�
nen Beratungsaufgaben zurück, würden die Planungstätigkeiten vollends bei den Ob�
jektplanern liegen, was heute erfahrungsgemäß fast unmöglich ist.

Mit der Übertragung von Aufgaben aus der Objektplanung steigt aber auch das Haf�
tungsrisiko. Am 01.03.2013 hat das LG Koblenz einem Energieberater die Haftung für
Bauleitungsmängel zugesprochen (Az.8 O 134/12), obwohl er nur im Rahmen der Bau�
begleitung seine empfohlenen energetischen Maßnahmen überprüft hat. Ihm wurden
also nach Auffassung des Gerichts offiziell Aufgaben der Objektplanung übertragen.
Das hat weitreichende Folgen, beispielsweise auch für die Baubegleitung, die zurzeit
im KfW�Programm 431 gefördert wird. Auch wenn der Energieberater nur ein bis zwei
Baustellentermine wahrnimmt, übernimmt er nach geltender Rechtsauffassung Pla�
nungsleistungen, für die eigentlich der Architekt die volle Bauleitungshaftung über�
nehmen müsste. Das Gleiche gilt für die Detailüberprüfung innerhalb der Ausfüh�
rungsplanung. Auch hier geht ein Teil der Haftung des Architekten auf den Energiebe�
rater über, sobald an einem vom Energieberater geprüften und ggf. auch umgeplanten
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Detail Schäden wie Tauwasser und Schimmel auftreten, obwohl der Architekt als Ob�
jektplaner eigentlich das volle Haftungsrisiko haben würde.

Der Energieberater übernimmt also Objektplanungstätigkeit, die innerhalb der HOAI�
Fachplanerleistungen nicht vergütet wird. Dem Auftraggeber bleiben somit nur zwei
Wege:

1. Entweder er verpflichtet den Objektplaner zur Erbringung dieser Leistungen

oder

2. er überträgt Teile der Leistung aus der Objektplanung auf den Energieberater.

Der zweite Weg wird der sinnvollere sein, weil ein qualifizierter Energieberater einen
erheblichen Anteil an Koordinierungs� und Projektsteuerungsarbeit dafür verwenden
muss, um das interdisziplinäre Ineinandergreifen seines Fachbereichs zu gewährleisten,
das eigentlich ebenfalls Aufgabe des Architekten wäre, dieser aber mangels der Fach�
kenntnisse oft gar nicht in der Lage ist, diese zu erbringen. Jedoch bedeutet das
zwangsläufig eine Reduktion des Honorars der Objektplaner zur Kompensation.
Ebenso ist eine Eintragung als bauvorlageberechtigter Planer mit entsprechender Be�
rufshaftpflichtversicherung sinnvoll, ja sogar erforderlich, wenn Planungsleistungen
übertragen werden.

Umso wichtiger sind also die sehr detaillierte Beschreibung der Leistung und die damit
verbundene Abgrenzung der Aufgabenbereiche der beteiligten Planer!

1.3.5 Lösungsvorschlag für eine angemessene Vergütung von Leistungen der
Energieberatung:

Eine von Auftraggeber und Auftragnehmer akzeptierte Vergütung muss also die fol�
genden Anwendungsbereiche abdecken:

• Bestandsbau

• Neubau

• Wohngebäude

• Nichtwohngebäude

• Sanierungstätigkeit

• (Bedarfs�)Energieausweiserstellung.

Keine der bestehenden, oben genannten Honoraransätze (einschließlich denen der
HOAI 2013) deckt diese Anforderungen ab.

Dipl.�Ing. (FH) Ralph Petereit und Dipl.�Ing. Ulrich Jung haben daher ein Honorarmodell
entwickelt, das alle oben genannten Ansätze abbilden kann:

1.3.5.1 Honorarermittlung für Energetische Bilanzierungen

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Leistungen der Energetischen Bilanzierung umfassen alle Nachweis� und Be�
ratungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Beratung von Gebäuden mit An�
forderungen aus

• Energieeinsparverordnung (EnEV)
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• EEWärmeG

• länderspezifischen Richtlinien zur Energieeinsparung

• Förderrichtlinien

stehen.

(2) Planungsleistungen bleiben von dieser Honorarempfehlung unberührt.

§ 2 Leistungen

(1) Leistungen im Leistungsbild „Energetische Bilanzierungen“ werden unterteilt in

a) Neubau

b) Bestandsbau.

(2) Leistungen im Leistungsbild „Energetische Bilanzierungen“ umfassen folgende
Grundleistungen und können beispielhaft folgende Besondere Leistungen umfas�
sen:

Grundleistungen Besondere Leistungen

1a) + b) Grundlagenermittlung 1a) + b)
Klären der Aufgabenstellung und Festlegen Klären von Vorgaben für För�
von Anforderungen dermaßnahmen

2a) Vorplanung Neubau 2a) + b)
Analyse der Grundlagen, Klären und Erläutern Unterbreiten von Vorschlägen
wesentlicher bauphysikalischer, energiewirt� zur Begrenzung des Kühlener�
schaftlicher Zusammenhänge, giebedarfs, Untersuchung von
skizzenhaftes Planungskonzept einschl. alter� Besonnung und Verschattung,
nativen Untersuchungen Passivhausprojektierung
2b) Vorplanung Bestand
Gebäudebegehung und Aufnahme aller rele�
vanten Daten, Sichtung von Bestandsunterla�
gen, Sichtung von geltenden Energiestandards
aus dem Erbauungsjahr, grobe Sanierungs�
ideen zu Baukonstruktion und Anlagentech�
nik, Bewertung bestehender Sanierungsvor�
schläge

3a) Entwurfsplanung Neubau 3a) + b)
Durcharbeiten des Planungskonzeptes als Bi� Untersuchung von energietech�
lanzierung von Baukonstruktion und Anlagen� nisch relevanten Varianten
technik unter Berücksichtigung von Mindest� Nur 3b)
wärmeschutz, sowie sommerlichen Wärme� Nachweis des sommerlichen
schutz einschl. Ermittlung aller Bauteil� und Wärmeschutzes im Bestand
Anlagenkennwerte. Optimierung von Wärme�
schutz, Heizung, Lüftung, Kühlung und Be�
leuchtung.

17Petereit

Leseprobe – Handbuch Energieberatung



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

A. – 1. Berufsbild des Energieberaters

1.3 Honorierung von Energieberatungsleistungen

01.xml (140065.fmt), Seite 16 von 34

Grundleistungen Besondere Leistungen

3b) Entwurfsplanung Bestand
Durcharbeiten des Planungskonzeptes als Bi�
lanzierung von Baukonstruktion und Anlagen�
technik unter Berücksichtigung von Mindest�
wärmeschutz und Tauwasserschutz einschl. Er�
mittlung aller Bauteilkennwerte. Beratung zu
baukonstruktiven Details, der Erfüllung von
Vorschriften zum Wärmeschutz

4a) + b) Genehmigungsplanung 4a) + b) Mitwirkung bei Förder�
Aufstellen eines Förmlichen Nachweises nach anträgen
den öffentlich�rechtlichen Bauvorschriften der
Länder durch Zusammenstellen der Unterlagen
aus Leistungsphase 3

5a) + b) Ausführungsplanung 5a) + b)
Fortlaufende Überprüfung der Einhaltung der Ausführlicher Beratungsbe�
in Leistungsphase 2,3 + 4 erarbeiteten Nach� richt, Nachweise des Feuchte�
weise durch Einarbeiten der Planungswerte in schutzes nach Glaser, 2� oder
die Bilanzierung. Überprüfung aller Details des 3�dimensionale Wärmebrü�
Architekten (Bringschuld) auf Übereinstim� ckensimulationen, Luftdichtig�
mung mit der DIN 4108 Bbl.2, Verbesserungs� keitskonzepte, Lüftungskon�
empfehlungen zepte und Lüftungsgesuche,

Wirtschaftlichkeitsberechnun�
gen, Gebäudesimulationsbe�
rechnungen zum Nachweis der
(sommerlichen) Behaglichkeit

6a) + b) Mitwirkung bei der Bauüberwachung 6a) + b) Alle über die maximal
Ortstermine auf der Baustelle zum Ziel der 2 Baustellentermine hinausge�
Sichtüberprüfung von Luftdichtigkeit, Einbau� henden
kriterien nach EnEV, Wärmebrückenlösungen

7a) + b) Qualitätssichernde Maßnahmen 8a) + b)
Thermografiegutachten und/
oder Luftdichtemessungen
(Blower�Door) zur Sicherung
der Qualität

8a) + b) Erstellen des öffentlich�rechtlichen
Nachweises
Ausstellung des öffentlich�rechtlichen Energie�
ausweises nach dem Einarbeiten aller in der
Ausführung durchgeführten Änderungen

§ 3 Leistungsbild

(1) Das Leistungsbild „Energetische Bilanzierungen“ umfasst Leistungen für Neu�
bauten, Bestandsbauten, Erweiterungsbauten, Wiederaufbauten, Umbauten, Mo�
dernisierungen, Instandhaltungen, Instandsetzungen und Ausstellung von Energie�
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ausweisen. Die Leistungen der „Energetischen Bilanzierungen“ sind in 7 Leistungs�
phasen zusammengefasst und werden wie folgt in v.H.�Sätzen der Honorare nach
§ 3 bewertet:

1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 5 v.H.

2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) 15 v.H.

3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) 35 v.H.

4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) 3 v.H.

5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) 30 v.H.

6. für die Leistungsphase 6 (Bauüberwachung) 10 v.H.

7. für die Leistungsphase 7 (Energieausweis) 2 v.H.

(2) Die Leistungsphasen 4,5 und 6 entfallen bei der Erstellung eines Energieauswei�
ses im Bestand ohne weitergehenden Beratungsbericht.

§ 4 Besondere Grundlagen des Honorars

(1) Mit Ausnahme von Wohngebäuden und Einzonenmodellen, deren Anwendung
in der EnEV geregelt und sehr beschränkt ist, sind zu bilanzierende Gebäude nach
DIN V 18599 zu zonieren. Alle Zonen werden separat bilanziert und die Anlagen�
technik separat erfasst. Aus diesem Grund ist ein Zuschlag von 5 % je Zone erfor�
derlich. Der Zuschlag ist pauschal anzusetzen.

(2) Das Honorar für „Energetische Bilanzierungen“ richtet sich nach den anrechen�
baren Kosten der Kostengruppen 300 + 400 nach DIN 276.

(3) Liegen bei Bestandsgebäuden keine anrechenbaren (Herstellungs�)Kosten vor,
so sind diese nach den Absätzen 4 bis 8 zu ermitteln. Die anrechenbaren Kosten
sind von der nachfolgenden Sanierung unabhängig, da die Energetische Bilanzie�
rung auch den Schluss nahelegen kann, dass keine Sanierung zu unternehmen ist.

(4) Zur Ermittlung der anrechenbaren Kosten für Bestandsgebäude werden Kosten�
kennwerte verwendet, die sich auf die Energiebezugsfläche nach EnEV beziehen,
somit auf die Nettogrundfläche ANGF bei Nichtwohngebäuden und die Gebäude�
nutzfläche AN bei Wohngebäuden.

(5) Die Kostenkennwerte für Bestandsgebäude sind abhängig von der Gebäudenut�
zungskategorie nach der Katalogisierung des Forschungsvorhaben des BBSR: „Ty�
pologie und Bestand beheizter Nichtwohngebäude in Deutschland“ und dem
Schwierigkeitsgrad nach Absatz 6.

Die Ermittlung des Kostenkennwertes erfolgt nach der Tabelle in Absatz 7.

(6) Ein einfacher Schwierigkeitsgrad bei Bestandsgebäuden ist anzunehmen, wenn
alle nachfolgenden Kriterien zutreffen.

• Einfache, kubische Geometrie, einschließlich schlichter Dachformen (Flach�
dach, Pultdach, Satteldach)

• Einheitliche Bauweise

• Eine Heizungsanlage

• Einheitliche Warmwasseranlagen
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• Keine RLT�Anlage, keine Kühlanlage

• Je Zone einheitliche Tageslichtversorgung (Befensterung) und Beleuchtung.

Ein erhöhter Schwierigkeitsgrad ist anzunehmen, wenn die oben genannten Krite�
rien überwiegend, aber nicht vollständig zutreffen.

Ein hoher Schwierigkeitsgrad ist anzunehmen, wenn die oben genannten Kriterien
überwiegend nicht zutreffen.

(7) Kostenwerte für Bestandsgebäude, unterteilt nach Schwierigkeitsgraden S1 bis
S3.

Kategorie S1 S2 S3

€/m2 NGF

Bildung 800 1.000 1.200

Büro und Verwaltung 800 1.000 1.200

Produktion/Werkstatt 600 800 1.100

Heilbehandlung 1.400 1.800 2.400

Einkauf 500 700 900

Sport 1.200 1.250 1.350

Kultur 1.300 1.700 2.600

Beherbergung/Gastronomie 1.000 1.200 1.500

Wohnen 500 600 700

(8) Die in Absatz 7 genannten Kostenkennwerte sind Nettokosten; die jeweils gel�
tenden Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen.

§ 5 Honorare für Leistungen bei „Energetischen Bilanzierungen“

(1) Die Mindest� und Höchstsätze der Honorare für die in § 3 aufgeführten Leistun�
gen sind in der folgenden Honorartafel für den Anwendungsbereich des § 1 festge�
setzt:

anrechen� Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
bare Kos�
ten von bis von bis von bis von bis von bis

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

250.000 1.456 1.676 1.676 1.975 1.975 2.413 2.413 2.711 2.711 2.931

500.000 2.182 2.695 2.695 3.409 3.409 4.449 4.449 5.264 5.264 5.937

2.500.000 5.209 6.281 6.281 7.705 7.705 9.835 9.835 11.452 11.452 12.843

5.000.000 8.981 11.106 11.106 13.995 13.995 18.202 18.202 21.626 21.626 24.666

25.000.000 35.424 41.997 41.997 47.195 47.195 63.058 63.058 73.241 73.241 82.356

(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen entspricht der Objektliste der HOAI 2013,
Anlage 10, Nr. 10.2.

(3) Zuschläge zum Mindestsatz richten sich nach den folgenden Anforderungen:

1. Erfüllung von Förder� oder anderen Grenzwerten.

2. Aufteilung in Beleuchtungsbereiche je Zone

20 Petereit

Leseprobe – Handbuch Energieberatung



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

1.3.5 Lösungsvorschlag für eine angemessene Vergütung

01.xml (140065.fmt), Seite 19 von 34

3. Aufteilung gleicher Zonen mit unterschiedlicher Lüftungstechnik

4. Berücksichtigung von Klimaanlagen

5. Bivalente Erzeugungsanlagen

6. Unterschiedliche Wärmeübergaben.

Die Differenz zwischen Mindest� und Höchstsatz je Zone ist 100 v.H:

Der Zuschlag zum Mindestsatz beträgt:

zu 1. 20 v.H.

zu 2. 20 v.H.

zu 3. 10 v.H.

zu 4. 30 v.H.

zu 5. 10 v.H.

zu 6. 10 v.H.

Bei Vorliegen der Anforderungen ist dieser dem Mindestsatz hinzuzurechnen.

Beispiel

(Grund�)Schule 3.000 m2 NGF im Bestand, mittlerer Schwierigkeitsgrad, 7 Zonen,
Gebäudehonorarzone: III
Aufgabe: Erstellen eines Bedarfsausweises.
Zuordnung des Schwierigkeitsgrades nach § 4 (6):
Die Bauweise ist nicht einheitlich und die Warmwasserversorgung ist in einem Ge�
bäudeteil dezentral, in einem anderen zentral. Damit treffen die in Absatz 6 genann�
ten Kriterien überwiegend zu; das Gebäude fällt in den mittleren Schwierigkeitsgrad
S2
Kostenkennwert nach Absatz 7: Bildungsgebäude, S2, 1.000 € netto/ m2 NGF
Kostenansatz für o.g. Schule:
3.000 m2 × 1.000 €/m2 = 3.000.000 € anrechenbare Kosten der KG 300 + 400.
Die Zuordnung der Schule nach HOAI, Anlage 3, 3.1.3
Honorarzone III: … Grundschule ….
Vereinbartes Honorar: Mindestsatz (angenommen)
Honorarwerte nach § 5 (1):

unterer Wert a.K. 2.500.000 € 7.705,00 €

oberer Wert a.K. 5.000.000 € 13.995,00 €

Honorar, netto, ohne Zonenzuschläge: 8.963,00 €

Zuschlag für 7 Zonen nach § 4 (1): 7x 5 %,

somit 0,35* 8.963,00 € 3.137,05 €

Honorar gesamt netto 12.100,05 €

Für die Erstellung eines Bedarfsausweises sind folgende Leistungsphasen erforder�
lich: Lph. 1, 2, 3 und 7.
Das sind 57 % des Gesamthonorars gem. § 3 (1).

Angebotshonorar: 12.100,05 × 0,57 = 6.897,03 €

zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer.
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1.3.5.2 Vergleich der Berechnungsansätze

alle Angaben netto in Euro

Energieberatung Energiebedarfsausweis

Vorschlag Petereit/Jung 12.100,05 6.897,03

ArchiNea AG �� 5.600,00

AHO (20.065,14) ��

HOAI 2013 (6.505,50) ��

Die Werte für AHO und HOAI 2013 sind unter der Annahme der a.K. von 3.000.000 €
getroffen. Weder AHO noch HOAI beschreiben eine Möglichkeit, die a.K. eines Be�
standsgebäudes zu ermitteln!

1.3.6 Besondere Leistungen

Bei allen vorliegenden Honorarmodellen sind die Besonderen Leistungen ähnlich ge�
fasst. Alle Simulationen, egal ob von Bauteilen, Räumen oder Gebäuden, für Wärme�
brücken, thermischen Komfort oder Gesamtbilanz, sind grundsätzlich nicht im Grund�
honorar enthalten. Dasselbe gilt ebenfalls bei der HOAI für Planungsleistungen. Eine
Planungsleistung beginnt bereits mit der Vorgabe des Bauteilaufbaus oder der Korrek�
tur dessen. Auch die Überprüfung der Übereinstimmung von Details mit der DIN 4108
Bbl. 2 ist eine Planungsleistung, die der Architekt und nicht der Energieberater zu er�
bringen hat, ebenso jede Optimierung der haustechnischen Anlagen. In der Praxis wird
dies nicht so durchsetzbar sein. Bei Vertragsabschluss von Energieberatungsleistungen
muss folglich der Planungsaufwand differenziert beschrieben und als Besondere Leis�
tung bewertet werden. Dies kann auf Basis von Stundenhonoraren oder nachvollzieh�
baren Pauschalansätzen erfolgen.

1.3.7 Fazit

Die aktuelle HOAI 2013 bietet im Anhang 1 nur für den Neubau von Wohngebäuden
eine annehmbare Abrechnungsmöglichkeit.

Für Nichtwohngebäude ist der Ansatz der HOAI nach wie vor bei Weitem nicht aus�
kömmlich und kann folglich dafür nicht verwendet werden. Ebenso lassen sich Leistun�
gen an Bestandsgebäuden nicht mit der Honorartafel Anlage 1, Nr. 1.2.3 (2) abbilden.

Der Anhang 1 der HOAI ist nicht verbindlich. Selbst die öffentliche Hand hat damit kein
verbindliches Preisrecht für die Honorierung von energetischen Beratungsleistungen.
Die Folge werden VOF�Ausschreibungen für Energieberatungsleistungen sein, die über
die Preise und nicht über die Qualität vergeben werden, was der heute im Fokus der
Klimaerwärmung extrem wichtigen Leistung nicht gerecht wird. Insgesamt geht von
der Übernahme der „Leistungen für den Wärmeschutz und Energiebilanzierung in den
unverbindlichen Teil der HOAI mehr Schaden als Nutzen aus, weil sich Auftraggeber,
die sich mit dem Umfang der Leistung nicht beschäftigt haben, auf die Preisgestaltung
berufen werden.

Dem kann ein Auftraggeber nur entgegenwirken, wenn er die Leistung der Energiebe�
ratung differenziert beschreibt, von den anderen Planungsleistungen trennt und an ei�
nen Energieberater vergibt, der die entsprechende Qualifikation, ausreichende Refe�
renzen und im optimalen Falle auch die Bauvorlageberechtigung besitzt. Denn damit
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ein Energieberater seine Leistung ordnungsgemäß erbringen kann, muss er heute
zwangsläufig Planungsaufgaben mit übernehmen.

Diese Beratungs� und Planungsleistung muss ausreichend honoriert werden, zumal
eine gute Leistung eines Energieberaters die einzige Leistung an einem Bauwerk sein
kann, die sich amortisiert.

Die auch heute nicht auskömmlichen Sätze der HOAI sind nicht geeignet, die Leistung
des Energieberaters ausreichend zu vergüten. Hierfür können nur Berechnungsmo�
delle dienen, die alle Leistungen abbilden, wie sie in der Realität gefordert werden.
Hierfür dient das oben vorgestellte Honorarmodell.
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1.4 Vertragsgestaltung

Cornelius Hartung

1.4.1 Rechtliche Einordnung als Werkvertrag

Einen klassischen „Energieberatervertrag“ gibt es nicht. Auftraggeber bei einem Ener�
gieberatervertrag ist in der Regel der Gebäudeeigentümer. Auftragnehmer sind die
Energieberater, wobei der Begriff „Energieberater“ nicht geschützt und genau defi�
niert ist. Auf Auftragnehmerseite stehen daher nicht nur Architekten und Ingenieure
mit Zusatzausbildung, sondern auch andere Berufsgruppen, die eine qualifizierte Aus�
bildung zum „Energieberater“ genossen haben. Der Energieberatervertrag ist in der
Regel erfolgsbezogen, also als Werkvertrag einzuordnen. Der Werkvertrag ist im Bür�
gerlichen Gesetzbuch unter den §§ 631 ff. BGB geregelt.

Die Erfolgsbezogenheit des Energieberatervertrages ergibt sich aus dem Gegenstand
der Energieberatung. Bei

• der Erstellung eines Energieausweises,

• der planerischen und baubegleitenden Umsetzung der Vorschriften der EnEV,

• der energetischen Bewertung eines Bestandsgebäudes oder

• der Beratung und Durchsetzung von Fördermöglichkeiten zur Finanzierung des
Bauvorhabens

ist der Erfolg des Energieberatervertrages, nämlich

• der fehlerfreie Energieausweis,

• die erfolgreiche Planung und Bauüberwachung,

• die Erfassung des Bautenstandes mit Bestandsaufnahme und Bewertung der ener�
getischen Qualität des Gebäudes und

• die Erstattung der Förderung (z.B. der BAFA oder KfW)

Wesensmerkmal der werkvertraglichen Verpflichtung des Energieberaters.

Ein Dienstvertrag wird in der Regel nicht vorliegen, da der Energieberater – wie die
oben aufgezeigten Beispiele zeigen – nicht nur eine erfolgsunabhängige Leistung von
Diensten schuldet, sondern einen konkreten Erfolg.

Die rechtliche Einordnung des Energieberatervertrages als Werkvertrag hat folgende
wichtige Konsequenzen:

• Die Vergütung des Energieberaters wird erst fällig nach Abnahme der Energiebera�
tung, § 641 Abs. 1 S. 1 BGB.

• Die Mängelrechte des Auftraggebers richten sich nach den §§ 633 ff., also An�
spruch auf Nacherfüllung, Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung oder Schadens�
ersatz. Der Energieberater hat ein Recht auf Nachbesserung/Nacherfüllung.

• Ab der Abnahme geht die Beweislast für das Vorhandensein von Mängeln auf den
Auftraggeber über.
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Sie finden Antworten auf alle Fragen rund um das Berufsbild der Energieberater, die Anforde-
rungen, die Verfahren und die Leistungen der Energieberatung sowie weiterführende Themen, 
wie z.B. Energiemanagement, Kosten und Finanzierung der energetischen Verbesserung oder der 
energieeffiziente Betrieb von Gebäuden. Dieses Werk bietet Ihnen umfassende Erläuterungen, 
zahlreiche praktische Tipps und Arbeitshilfen.

Die Energieberatung ist heute zunehmend als ein Projekt begleitender Prozess zu sehen. Dem 
trägt die Gliederung der 2. Auflage des Handbuchs Rechnung: Teil A betrachtet der Reihe nach 
typische Leistungen von Energieberatern während eines Projektes und fügt Abschnitte über  
einige besondere Leistungen hinzu. Einige davon sind zwar eher dem Bereich der Bauwerks-
diagnostik oder der Planung als dem der Beratung oder des Nachweises zuzuordnen, dürfen  
aber nicht fehlen, da sie überwiegend und regelmäßig von Energieberatern erbracht werden  
und so in der allgemeinen Wahrnehmung zur Energieberatung gehören.

Der Teil B präsentiert weiterhin das Hintergrundwissen, das dem Energieberater bei seiner Arbeit 
hilft. Diese Kapitel waren gründlich zu aktualisieren; die Rahmenbedingungen in dieser Branche 
wandeln sich rasch.

 

IHRE VORTEILE		

•	 Einführung in die Rechtslage: vom Anfang bis 
zur EnEV im Jahr 2014, u.a. rechtliche 
Rahmenbedingungen

•	 Berufsbild: Anforderungen an Energieberater, 
Vor-Ort-Berater, Ingenieure, Architekten, 
Planer, Sachverständige, Handwerker und 
Auftragschancen

•	 Vor-Ort-Aufnahme: energetische / technische 
Bewertung, Gebäudeaufnahme

•	 Energetische Nachweise
•	 Die Ausstellung von Energienachweisen / 

-ausweisen

•	 Energieberatung
•	 Besondere Leistungen von Energieberatern
•	 Energieeffiziente Neubauten
•	 energetische Verbesserungsmaßnahmen
•	 Kosten und Finanzierung der energetischen 

Verbesserung (Wirtschaftlichkeits-
berechnungen, Förderungen, steuerliche 
Aspekte, Contracting …)

•	 Energieeffizienter Betrieb von Gebäuden
•	 CD-ROM: Normtexte mit Links: EnEG, EnEV 

u.a. Normen, Gesetzesmaterialien, Richtlinien, 
Bekanntmachungen und Arbeitshilfen

AUS DEM INHALT	  

	 Alles, was man zur EnEV wissen muss
	 Neue Chancen für Aufträge
	 Zahlreiche Arbeitshilfen, Checklisten und  

Fallbeispiele

	 Viele Praxishinweise, Übersichten und  
Abbildungen

	 Interdisziplinäres Autorenteam mit  
anerkannten Fachleuten

2. aktualisierte Auflage

2.
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